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 1. Erbschaftsteuerrecht in seiner derzeitigen Ausgestaltung verfassungswidrig 
 
Die Erhebung der Erbschaftsteuer mit einheitlichen Steuersätzen auf den Wert des Erwerbs ist mit dem 
Grundgesetz unvereinbar. Denn sie knüpft an Werte an, deren Ermittlung bei wesentlichen Gruppen 
von Vermögensgegenständen – Betriebsvermögen, Grundvermögen, Anteilen an Kapitalgesell-
schaften und land- und forstwirtschaftlichen Betrieben – den Anforderungen des Gleichheitssatzes 
nicht genügt. Das hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit Beschluss vom 7.11.2006 (1 BvL 
10/02) entschieden.  
Bei nicht als Geldsumme vorliegenden Steuerobjekten ist die Umrechnung in einen Geldwert mittels 
einer Bewertungsmethode erforderlich, um eine Bemessungsgrundlage für die Steuerschuld zu erhalten. 
Die Werte der einzelnen Vermögensgegenstände werden aber nicht einheitlich, sondern auf unter-
schiedliche Art und Weise ermittelt. Das Gesetz nennt als Regelfall den gemeinen Wert, also den Ver-
kehrswert. Bei der Bewertung inländischen Grundbesitzes kommt in wichtigen Teilbereichen ein Er-
tragswertverfahren zur Anwendung. Der Wert des Betriebsteils von land- und forstwirtschaftlichem 

Vermögen bemisst sich nach seinem Ertragswert. Darüber hinaus bedient sich das Erbschaftsteuerrecht 
bei der Bewertung von Betriebsvermögen des Steuerbilanzwerts. 
Nach Auffassung des BVerfG hängt die gleichmäßige Belastung der Steuerpflichtigen aber davon ab, 
dass für die einzelnen zu einer Erbschaft oder Schenkung gehörenden wirtschaftlichen Einheiten und 
Wirtschaftsgüter Bemessungsgrundlagen gefunden werden, die deren Werte realitätsgerecht abbilden. 
Eine diesem Gebot genügende Besteuerung ist nur dann gewährleistet, wenn sich das Gesetz auf der 
Bewertungsebene einheitlich am gemeinen Wert orientiert.  
 
Trotz Unvereinbarkeitserklärung mit dem Gleichheitssatz lässt das BVerfG ausnahmsweise die weitere 
Anwendung des geltenden Erbschaftsteuerrechts bis zur gesetzlichen Neuregelung weiter zu. Der Ge-
setzgeber wird jedoch verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 31.12.2008 zu treffen. Dabei 
ist er verfassungsrechtlich gehalten, sich auf der Bewertungsebene einheitlich am gemeinen Wert als 
dem maßgeblichen Bewertungsziel zu orientieren. Dem Gesetzgeber bleibt es aber unbenommen – und 
das ist die gute Nachricht –, bei Vorliegen ausreichender Gemeinwohlgründe in einem zweiten Schritt 
der Bemessungsgrundlagenermittlung mittels Verschonungsregelungen den Erwerb bestimmter Vermö-

gensgegenstände zu begünstigen. Er kann z. B. mittels Differenzierungen beim Steuersatz oder bei den 
Freibeträgen eine steuerliche Lenkung verfolgen. 
 
Anmerkung: Mit diesem von Experten erwarteten Urteil hat das BVerfG eine Übergangsfrist bis zu 
einer Neuregelung durch den Gesetzgeber geschaffen. Ob der Gesetzgeber tatsächlich mit einer Ände-
rung bis 31.12.2008 wartet, ist noch offen. Hier besteht also bei allen betroffenen Steuerpflichtigen, die 
daran denken, bisher „privilegiertes Vermögen“ auf die nächste Generation zu übertragen, wieder er-
heblicher Handlungsbedarf, über den wir Sie gerne beraten. 
 
 
 2. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder  

Dienstleistungen  
 
Das Bundesfinanzministerium hat sich am 3.11.2006 in einem Anwendungsschreiben zu den Neurege-
lungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen geäußert, das für die Praxis 
wichtige Erläuterungen enthält.  
Das Schreiben bringt auch einige positive Überraschungen. So gehören zu den ab 2006 steuerlich ge-

förderten Handwerkerleistungen u. a. auch die Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt 

des Steuerpflichtigen – z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC – oder Kontroll-

aufwendungen wie Schornsteinfegerleistungen. Umzugsdienstleistungen für Privatpersonen gehören 

ebenfalls zu den haushaltsnahen Dienstleistungen. 

 

Für Wohnungseigentümergemeinschaften, die als Auftraggeber der haushaltsnahen Dienstleistung 
auftreten, gilt: Der Wohnungseigentümer kann die Steuerermäßigung in Anspruch nehmen, wenn die 
begünstigten Aufwendungen in der Jahresabrechnung gesondert aufgeführt werden, der Anteil der steu-
erbegünstigten Kosten ausgewiesen ist und der Anteil des jeweiligen Wohnungseigentümers anhand 



seines Beteiligungsverhältnisses individuell errechnet wird. Der Verwalter kann den Anteil des Woh-
nungseigentümers bescheinigen.  
Auch der Mieter einer Wohnung kann die Steuerermäßigung beanspruchen, wenn die von ihm zu zah-
lenden Nebenkosten Ausgaben für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleis-
tungen oder handwerkliche Tätigkeiten umfassen. Mieter müssen die gleichen Nachweise wie die 
Wohnungseigentümer erbringen. Die Steuerermäßigung kann von beiden Personengruppen in allen 
noch offenen Fällen ab 2003 in Anspruch genommen werden. 
 
 
 3. Nachweis der Aufwendungen für die steuerliche Berücksichtigung von  

Kinderbetreuungskosten – Übergangsregelung 
 
Der Gesetzgeber hat die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten ab dem Jahr 2006 neu 
geregelt. Danach können Eltern – unter weiteren Voraussetzungen – die Kosten für die Betreuung ihrer 
Kinder entweder als Betriebsausgaben, Werbungskosten oder als Sonderausgaben bzw. als sogenannte 
haushaltsnahe Dienstleistungen direkt von der Steuer absetzen.  
Das Bundesfinanzministerium hat sich mit Schreiben vom 19.1.2007 zu den einzelnen Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme der steuerlichen Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten insbesondere 
auch zur Nachweispflicht der Aufwendungen geäußert. Danach müssen die Aufwendungen für die Kin-
derbetreuung durch Vorlage einer Rechnung und – bei Geldleistungen zusätzlich – durch die Zahlung 
auf das Konto des Erbringers der Leistung nachgewiesen werden. Als Rechnung gilt nach Angaben des 
Bundesfinanzministeriums auch: 
 

• bei einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis oder einem Minijob der 
zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeschlossene schriftliche (Arbeits-)Vertrag, 

• bei Au-pair-Verhältnissen ein Au-pair-Vertrag, aus dem ersichtlich ist, dass ein Anteil der Ge-
samtaufwendungen auf die Kinderbetreuung entfällt, 

• bei der Betreuung in einem Kindergarten oder Hort der Bescheid des öffentlichen oder privaten 
Trägers über die zu zahlenden Gebühren, 

• eine Quittung, z. B. über Nebenkosten zur Betreuung, wenn die Quittung genaue Angaben über 
die Art und Höhe der Nebenkosten enthält. Ansonsten sind Nebenkosten nur zu berücksichti-
gen, wenn sie in den Vertrag oder die Rechnung aufgenommen worden sind. 

 
Die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt in der Regel durch Überweisung. Beträ-
ge, für deren Begleichung ein Dauerauftrag eingerichtet worden ist oder die durch eine Einzugsermäch-
tigung abgebucht oder im Wege des Online-Bankings überwiesen wurden, können in Verbindung mit 
dem Kontoauszug, der die Abbuchung ausweist, anerkannt werden. Dies gilt auch bei Übergabe eines 
Verrechnungsschecks oder der Teilnahme am Electronic-Cash-Verfahren oder am elektronischen Last-
schriftverfahren. Barzahlungen und Barschecks können nicht anerkannt werden. 

 
Übergangsregelung: Die Vorschriften sind rückwirkend ab Beginn des Kalenderjahres 2006 anzuwen-
den. Liegt grundsätzlich ein Nachweis über getätigte Aufwendungen, z. B. eine Bestätigung der Tages-
mutter, vor, will die Finanzverwaltung es nicht beanstanden, wenn bei der Geltendmachung von Auf-
wendungen für Kinderbetreuung, die bis zum 31.12.2006 getätigt worden sind, keine Rechnungen und 
Kontobelege vorgelegt werden. 
 
 
 4. Erhebliche Verbesserungen bei der Basis-/Rürup-Rente 
 
Das Jahressteuergesetz 2007 sieht neben zahlreichen Änderungen auch Verbesserungen bei der steuer-
lich geförderten Altersvorsorge vor.  
Von großer Tragweite ist die Modifizierung der sogenannten Günstigerprüfung. Durch die Günstiger-
prüfung zwischen dem Abzugsbetrag nach altem und nach neuem Recht sollen bis zum Jahr 2019 steu-
erliche Schlechterstellungen vermieden werden. 



Die bisherige Günstigerprüfung führte in manchen Fällen dazu, dass der Abschluss einer Basis-/Rürup-
Rente keinen weiteren Sonderausgabenabzug zuließ. Um dies zu verhindern, wurde das Einkommens-
teuergesetz dahingehend modifiziert, dass beim Abschluss einer Basis-/Rürup-Rente das Abzugsvolu-
men nach altem Recht um einen Erhöhungsbetrag erweitert wird.  
Die Neuregelung ist insbesondere für Selbstständige attraktiv. Sie ist rückwirkend zum 1.1.2006 in 
Kraft getreten und gilt nicht z. B. für Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. zu berufsstän-
dischen Versorgungskassen. 
 
Beispiel: Ein Selbstständiger wird im Jahr 2007 voraussichtlich Aufwendungen i. H. v. insgesamt 
12.000 Euro für eine Basis-/Rürup-Rente sowie für sonstige Vorsorgeaufwendungen (Krankenversiche-
rung) i. H v. 6.000 Euro leisten. Weitere Vorsorgeaufwendungen trägt er nicht. 
 

Abzugsvolumen (neues Recht ab 2005) 
 

Basisversorgung 
 

(64 % von 12.000 Euro): 7.680 Euro 

Sonstige Vorsorgeaufwendungen: 
 

(Höchstbetrag) 2.400 Euro 

Gesamt 10.080 Euro 

  

Abzugsvolumen altes Recht (bisherige Regelung) 
 

Vorsorgeaufwendungen gesamt 18.000 Euro 

Abzugsfähiger Höchstbetrag 5.069 Euro 

  

Abzugsvolumen altes Recht zzgl. Erhöhungsbetrag  
(Neuregelung ab 1.1.2006) 

 

sonstige Vorsorgeaufwendungen 6.000 Euro 

Vorwegabzug 3.068 Euro 

verbleiben 2.932 Euro 

Höchstbetrag 1.334 Euro 

verbleiben 1.598 Euro 

höchstens anzusetzen 667 Euro 

Gesamt 5.069 Euro 

  

Abzugsvolumen 5.069 Euro 

Erhöhungsbetrag (64 % von 12.000 Euro) 7.680 Euro 

Gesamt 12.749 Euro 

 
Der Steuerpflichtige kann 2007 einen Sonderausgabenabzug i. H. v. 12.749 Euro geltend machen.  
 
Die Beiträge zu einer Rürup-Rente sind unter folgenden Voraussetzungen als Sonderausgaben abzieh-
bar:  
 

• Der Versicherungsvertrag darf nur die Zahlung einer monatlichen lebenslangen Rente vorse-
hen.  

• Die Rente darf nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres beginnen (mit Ausnahmen z. B. Be-
rufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Hinterbliebenenversorgung).  

• Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag dürfen nicht vererbbar, nicht beleihbar, nicht 
veräußerbar und nicht kapitalisierbar sein. 

• Der Steuerpflichtige darf keinen Anspruch auf vorzeitige Auszahlung haben.  
 

Mit der Neuregelung wurde auch der Kreis der Produktanbieter für die Basis-/Rürup-Rente erweitert. 
Nun können auch Banken, Fondsgesellschaften und bestimmte betriebliche Versorgungseinrichtungen, 
wie z. B. Pensionskassen und Pensionsfonds entsprechende Produkte anbieten. Der größere Wettbe-
werb wird den Steuerpflichtigen sicherlich neben der besseren steuerlichen Förderung auch eine Steige-
rung der Rentabilität bringen.  
 
 



 5. Die neue Pauschalbesteuerung von Sachzuwendungen an Arbeitnehmer  
bzw. Geschäftspartner 

 
Häufig tätigen Steuerpflichtige aus betrieblicher Veranlassung Sachzuwendungen an Arbeitnehmer 
sowie Geschäftspartner/Kunden. Für den Empfänger handelt es sich bei der Zuwendung um einen steu-
erpflichtigen geldwerten Vorteil.  
Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens wird ab 1.1.2007 eine Pauschalierungsmöglichkeit mit 
einem Pauschalsteuersatz von 30 % eingeführt, die es dem zuwendenden Steuerpflichtigen ermöglicht, 
die Einkommensteuer pauschal zu erheben. Der Zuwendende übernimmt die Steuer und muss den Emp-
fänger darüber informieren. Die Regelung betrifft nur Sachzuwendungen – Bargeldzuwendungen sind 
ausgeschlossen.  
Als Sachzuwendungen kommen auch die dem Empfänger gewährten Vorteile anlässlich des Besuchs 
von sportlichen, kulturellen oder musikalischen Veranstaltungen in Betracht. Die Regelung kann auch 
dann angewendet werden, wenn die Aufwendungen beim Zuwendenden ganz oder teilweise unter das 
steuerliche Abzugsverbot fallen. 
Als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der geldwerten Vorteile wird auf die tatsächlichen Kos-
ten einschließlich Umsatzsteuer abgestellt.  
Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers 
der Zuwendung zu gewährleisten, wird die Pauschalierungsmöglichkeit ausgeschlossen, so weit die 
Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr – oder wenn die Aufwendungen für die einzelne 
Zuwendung – den Betrag von 10.000 Euro übersteigen. 
Die Pauschalierungsmöglichkeit bei Sachzuwendungen an Kunden bzw. Geschäftsfreunde sind ein-
kommensteuerlich als Geschenk zu beurteilen. Die Pauschalsteuer ist daher nur dann als Betriebsaus-

gabe abziehbar, wenn der Empfänger der Zuwendung Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen ist. Die Re-
gelung lässt die bestehenden Vereinfachungsregelungen zu Bewirtungsaufwendungen unberührt; derar-
tige Zuwendungen werden somit auch künftig nicht besteuert. Nicht besteuert werden auch weiterhin 
Streuwerbeartikel und geringwertige Warenproben, die nicht den Geschenkbegriff erfüllen. 
Die Pauschalierung wird bei Arbeitnehmern nur in den Fällen zugelassen, in denen die Sachzuwendun-
gen zusätzlich zu dem zwischen den Beteiligten ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 
Die Umwandlung von regulär zu besteuernden Barvergütungen in pauschal besteuerte Sachzuwendun-
gen ist nicht möglich. Die Pauschalierung wird auch für Sondertatbestände, für die bereits in der Praxis 
bewährte gesetzliche Bewertungsregelungen bestehen (wie z. B. Firmenwagenbesteuerung, amtliche 
Sachbezugswerte), ausgeschlossen. 
Anmerkung: Unklar ist zurzeit noch inwieweit diese Zuwendungen auch sozialversicherungspflichtig 
sind.  
 
 
 6. Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2007 
 
Der Bundesrat hat am 24.11.2006 dem Jahressteuergesetz 2007 zugestimmt. Das Gesetz enthält eine 
Fülle von Einzelregelungen, deren Erläuterungen den Rahmen dieses Schreibens sprengen würden. 
Deshalb soll zunächst stichpunktartig auf die wichtigsten Änderungen eingegangen werden.  
 

• Die Berücksichtigung von Beiträgen für eine private Basis-/„Rürup“-Rente im Rahmen der 
Günstigerprüfung für Vorsorgeaufwendungen wurde rückwirkend zum 1.1.2006 verbessert 
(siehe getrennten Beitrag).  

• Betriebliche Altersversorgung: 
– Erfassung bestimmter Arbeitgeberzahlungen an betriebliche Versorgungssysteme als Einnahmen 

aus nicht selbstständiger Arbeit (Beiträge und Zuwendungen, aber auch Sonder- und Gegenwert-
zahlungen sowie Sanierungsgelder für eine nicht kapitalgedeckte Altersversorgung), 

– Einführung einer Pauschalbesteuerungspflicht in Höhe von 15 % für Sonder- und Gegenwertzah-
lungen sowie Sanierungsgelder des Arbeitgebers für eine nicht kapitalgedeckte Altersversorgung 
an kommunale, kirchliche und betriebliche Zusatzversorgungskassen, 



– langfristiger, stufenweiser Einstieg in die nachgelagerte Besteuerung für nach dem 31.12.2007 
geleistete, laufende Zuwendungen des Arbeitgebers zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten Al-
tersversorgung der Arbeitnehmer, 

• Begrenzung der Feststellungsverjährung bei der Feststellung des Verlustvortrags. Mit der 
Änderung wird sichergestellt, dass bei der Feststellung des Verlustvortrags eine Verjährung 
eintritt. 

• Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen (siehe getrennter Beitrag). 
• Einführung einer Gebührenpflicht für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft durch das 

Finanzamt. Normale Auskünfte bleiben gebührenfrei. 
• Änderung der Vorschriften für die Bedarfsbewertung in Bewertungsgesetz und Baugesetz-

buch. 
– Unbebaute Grundstücke: Die bis zum 31. Dezember 2006 bestehende Bindung an die Wert-

verhältnisse zum 1.1.1996 wird mit Wirkung ab 1.1.2007 aufgegeben. Künftig sind die tatsächli-
chen Verhältnisse auf den jeweiligen Besteuerungszeitpunkt für die Bewertung maßgeblich.  

– Bebaute Grundstücke: Der Ertragswert wird aus der im Besteuerungszeitpunkt vereinbarten Jah-
resmiete ermittelt und nicht mehr aus der durchschnittlichen Jahresmiete der letzten drei Jahre 
vor dem Besteuerungszeitraum. 

– Erbbaurechtsverhältnisse: Dem Eigentümer des Grund und Bodens (Erbbauverpflichteter) wird 
grundsätzlich dessen Wert und dem Erbbauberechtigten der Wert des Gebäudes zugerechnet. 
Ferner wird danach unterschieden, ob die Dauer des Erbrechts im Besteuerungszeitpunkt mindes-
tens 40 Jahre oder weniger beträgt. 

• Bei Scheckzahlung von Lohn- und Umsatzsteuer tritt eine Verschärfung ein. Bis 31.12.2006 
galt bereits mit der Hingabe des Schecks die Zahlung als bewirkt. Durch eine Neuregelung gilt 
als Zahlungszeitpunkt der dritte Tag nach dem Tag des Eingangs. Die Regelung greift erstmals, 
wenn ein Scheck nach dem 31.12.2006 bei der Finanzbehörde eingeht. 

• Die Verlustverrechnungsbeschränkung ist nunmehr – bereits ab dem Veranlagungszeitraum 
2006 – auch auf Einkünfte aus Kapitalvermögen ausgedehnt worden. Umgehungsgestaltungen, 
die insbesondere bei Kapitallebensversicherungen und sonstigen Kapitalforderungen jeder Art 
entwickelt worden sind, sollen somit eingedämmt werden.  

• Durch eine Korrekturvorschrift im Körperschaftsteuergesetz wird sichergestellt, dass Bezüge 
des Anteilseigners, die auf Ebene der Kapitalgesellschaft als verdeckte Gewinnausschüttung 
dem Einkommen hinzugerechnet wurden, bei diesem nach den Grundsätzen des Halbeinkünfte-
verfahrens besteuert werden. Mit den Änderungen im Einkommensteuergesetz wird auch der 
umgekehrte Sachverhalt geregelt, wonach die Vergünstigungen des Halbeinkünfteverfahrens 
beim Anteilseigner nur unter der Voraussetzung zu gewähren sind, dass die verdeckte Gewinn-
ausschüttung auf Ebene der leistenden Kapitalgesellschaft das Einkommen nicht gemindert hat. 

• Die Berechtigung zu 100%igem Vorsteuerabzug bei Bewirtungsrechnungen wurde gesetzlich 
verankert.  

• Auch die Regelung zum sofortigen Abzug eines marktüblichen Damnums oder Disagios ist jetzt 
gesetzlich festgelegt. Zur Zeit gilt ein Damnum in Höhe von 5 % bei einem Zinsfestschreibungs-
zeitraum von mindestens fünf Jahren als marktüblich. 

 
 
 7. Verschärfung der Offenlegungspflichten für Kapitalgesellschaften – Bereitstellung 

von Unterlagen 
 
Zum 1.1.2007 ist das Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister (EHUG) 
in Kraft getreten. Die im Rahmen dieses Gesetzes beschlossenen Änderungen über Bekanntmachung 
und Recherche von Unternehmensdaten, Einreichung und Offenlegung der Jahresabschlüsse betreffen 
Kapitalgesellschaften, also „GmbH“ und „AG“ sowie Personenhandelsgesellschaften, bei denen nicht 
wenigstens eine natürliche Person persönlich haftender Gesellschafter ist. Dies betrifft insbesondere die 
Rechtsform der „GmbH & Co. KG“. Jahresabschlüsse sind seit diesem Datum zwingend beim „Elekt-
ronischen Bundesanzeiger“ im Internet zu veröffentlichen.  



Die wesentlichen geänderten Rechnungslegungsvorschriften sind erstmals für das nach dem 31.12.2005 
beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 unterliegt i. d. R. daher 
dem neuen Recht.  
Vorsorglich sei darauf hingewiesen, die Unterlagen für den Jahresabschluss so rechtzeitig zur Ver-

fügung zu stellen, dass der Jahresabschluss und die Unterlagen für die Offenlegung ohne Zeitdruck 

fertiggestellt werden können.  

Die Einhaltung der Offenlegungspflichten wird künftig von Amts wegen kontrolliert. Bei Verstoß kön-
nen Ordnungsgelder zwischen 2.500 und 25.000 Euro festgesetzt werden.  
 
 
 8. Neues Versicherungsvermittlerrecht 
 
Am 22.12.2006 ist das Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts im Bundesgesetzblatt 
verkündet worden. Mit dem Gesetz, das zum Teil nach Verkündung und ansonsten zum 22.5.2007 in 
Kraft tritt, wird die EU-Richtlinie über die Versicherungsvermittlung umgesetzt. Das Gesetz unterwirft 
die bislang frei zugänglichen Berufe der Versicherungsvermittler und Versicherungsberater künftig 
einer Erlaubnis- und Registrierungspflicht. Unter anderem enthält das Gesetz folgende Punkte: 
 

• Erlaubnispflicht für Versicherungsvermittler: Grundsätzlich sollen Versicherungsvermittler 
künftig einer Erlaubnispflicht unterliegen. Für die Zulassung soll ein Qualifikationsnachweis in 
Form einer IHK-Prüfung entscheidend sein. Orientieren sollen sich die Inhalte der Prüfung an 
der Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Voraussetzungen für die Zulassung sind u. a. der 
Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung und geordnete Vermögensverhältnisse. 
 

• Ausnahmen für Versicherungsunternehmen: Sofern das Versicherungsunternehmen die unein-
geschränkte Haftung für die Vermittler übernimmt, die für ein Versicherungsunternehmen tätig 
sind, können sie von der Erlaubnispflicht befreit werden. Dabei sollen die Versicherungsunter-
nehmen ihre Mitarbeiter qualifizieren und einer Prüfung unterziehen. Ferner sieht das Gesetz 
vor, dass die Finanzaufsichtsbehörden das Recht erhalten sollen, das Qualifikationsniveau je-
derzeit zu überprüfen. 
 

• Ausnahmen für die Vermittlung von an ein Produkt gebundenen Versicherungen: Ein verein-
fachtes Zulassungsverfahren soll es für Unternehmen geben, die ihre Versicherungen nur in Er-
gänzung zu ihren Produkten vertreiben, wie z. B. bei Reisebüros, die Reiserücktrittsversiche-
rungen anbieten. 

 
Die neuen Beratungs- und Informationspflichten helfen dem Verbraucher, den Versicherungsschutz zu 
erhalten, den er nachfragt und der in seiner persönlichen Situation notwendig ist. Mehr Rechtssicherheit 
bringt den Verbrauchern wie auch Vermittlern die Dokumentation der Beratung. 
 
 
 9. Mietnebenkosten nicht verspätet einfordern 
 
Die Vorauszahlungen für Betriebskosten sind vom Vermieter jährlich abzurechnen. Die Abrechnung ist 
dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mit-
zuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforderung durch den Vermieter 
ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. 
In ihrem Urteil vom 5.7.2006 stellten die Richter des Bundesgerichtshofs in diesem Zusammenhang 
klar, dass der Vermieter, der die Jahresfrist für die Abrechnung von Betriebskosten zunächst unver-
schuldet nicht einhalten kann, die verspätete Geltendmachung einer Nachforderung dennoch zu vertre-
ten hat, wenn er sich damit auch dann noch unnötig viel Zeit lässt, nachdem ihm die notwendigen Un-
terlagen für die Abrechnung vorliegen. Im Regelfall ist er gehalten, die Nachforderung innerhalb von 
drei Monaten nach Wegfall des Abrechnungshindernisses zu erheben. 
 
 



10. Geschäftsführer ohne Gesellschafterstatus sind nicht automatisch  
abhängig Beschäftigte 

 
Geschäftsführer, die am Kapital der Gesellschaft, für die sie tätig sind, nicht beteiligt sind, stehen in der 
Regel in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Hat aber ein Geschäftsführer „beherrschen-
den Einfluss“ auf das Unternehmen, auch ohne Gesellschafter zu sein, so ist von einer selbststän-
digen Tätigkeit auszugehen, die nicht sozialversicherungspflichtig ist. 
Im vorliegenden Fall war ein Bankkaufmann und Betriebswirt direkt nach Studienende Geschäftsführer 
einer Wirtschaftsberatungs- und Controlling GmbH geworden. Er besaß keine Anteile an der GmbH 
und die im Arbeitsvertrag getroffenen Regelungen sprachen für eine abhängige Tätigkeit. Aus diesen 
Gründen wurde er auch von der Krankenkasse als sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer einge-
stuft. 
Die Richter des Landessozialgerichts sahen jedoch besondere Umstände als gegeben an, die für eine 
selbstständige Tätigkeit trotz fehlenden Gesellschafterstatus sprachen. So sei der Geschäftsführer zwar 
rein formal dem Direktionsrecht der Gesellschafter unterworfen gewesen, faktisch habe er aber weder 
in organisatorischer oder finanzieller noch in administrativer Hinsicht einem Weisungsrecht unterlegen. 
Auch ohne Stammkapital habe er maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens genom-
men und es nach seinem Gutdünken geführt. Im Bereich Anlagenberatung verfügte er darüber hinaus 
als Einziger über das notwendige Fachwissen und war daher auch allein zuständig. Aufgrund seines 
beherrschenden tatsächlichen Einflusses auf das Unternehmen habe seine Gesellschaftertätigkeit als 
selbstständige und mithin sozialversicherungsfreie zu gelten. 
Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung wurde der Fall zur Revision beim Bundessozialgericht zuge-
lassen. Hier bleibt das endgültige Ergebnis abzuwarten. 
 
 
11. Bundestag beschließt Sicherung der Altersvorsorge Selbstständiger 
 
Der Deutsche Bundestag hat am 14.12.2006 das Gesetz zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge ab-
schließend beraten. Der Bundesrat hat diesem am 26.1.2007 zugestimmt. Danach wird künftig die Al-
tersvorsorge Selbstständiger in gleicher Weise vor dem Vollstreckungszugriff der Gläubiger geschützt 
wie der Rentenanspruch abhängig Beschäftigter. 
Bislang genießen Einkünfte Selbstständiger keinen Pfändungsschutz. Sie unterfallen unbeschränkt, also 
selbst wenn sie ausschließlich der Alterssicherung dienen, der Einzel- oder Gesamtvollstreckung. 
Die Neuregelung sieht vor, dass in einem ersten Schritt insbesondere die am weitesten verbreiteten 
Formen der Alterssicherung Selbstständiger, die Lebensversicherung und die private Rentenversiche-
rung, gegen einen schrankenlosen Vollstreckungszugriff abgesichert werden sollen. Das Gesetz ist aber 
offen genug formuliert, um auch andere Geldanlagen abzudecken, die der Altersvorsorge gewidmet 
sind. 
 
• Schutzumfang: Die Rentenzahlungen, die auf solche Versicherungen erbracht werden, sollen in 

gleicher Weise geschützt werden wie die aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies setzt einen 
zweifachen Pfändungsschutz voraus. Zum einen sind die nach Eintritt des Versicherungsfalles von 
dem Versicherungsgeber zu zahlenden Renten in gleicher Weise zu schützen wie Renten aus einer 
gesetzlichen Rentenversicherung. Um den Menschen den Aufbau einer solchen Alterssicherung ü-
berhaupt erst zu ermöglichen, ist es zum anderen geboten, auch das anzusparende Vorsorgekapital 
einem Pfändungsschutz zu unterstellen.  

 
• Verhinderung von Missbrauch: Um zu verhindern, dass Vermögenswerte missbräuchlich dem 

Zugriff der Gläubiger entzogen werden, ist der Pfändungsschutz auf solches Vorsorgekapital be-
schränkt, das von dem Berechtigten unwiderruflich in seine Altersvorsorge eingezahlt wurde. Die 
Leistungen aus dem angesparten Kapital dürfen erst mit Eintritt des Rentenfalls oder im Fall der Be-
rufsunfähigkeit ausschließlich als lebenslange Rente erbracht werden.  
Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer unwiderruflich darauf zu verzichten, über seine An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag zu verfügen. Außer für den Todesfall darf kein Kapitalwahl-



recht vereinbart sein. Nach einer im Gesetzgebungsverfahren vorgenommenen Ergänzung werden 
auch Hinterbliebene in den Schutzumfang einbezogen.  

 
• Progressive Ausgestaltung des Vorsorgekapitals: Die Höhe des pfändungsgeschützten Vorsorge-

kapitals ist strikt limitiert und vom Lebensalter des Berechtigten abhängig. Geschützt wird nur ein 
Kapitalstock, aus dem im Fall einer regelmäßigen Beitragszahlung mit Vollendung des 65. Lebens-
jahrs eine Rente erwirtschaftet werden kann, die in etwa der Pfändungsfreigrenze entspricht. Die 
Staffelbeträge, die jährlich unpfändbar angelegt werden können, reichen von 2.000 Euro bei einem 
18-Jährigen bis zu 9.000 Euro bei einem über 60-Jährigen. Grund für die Staffelung ist, dass lebens-
jüngeren Menschen mehr Zeit verbleibt, um ihre Altersvorsorge aufzubauen. In den Pfändungs-
schutz werden auch die Renten aus steuerlich geförderten Altersvorsorgevermögen einbezogen.  

 
 
12. Angaben auf Geschäftsbriefen bzw. E-Mails 
 
Nachdem der Bundesrat dem Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister 
sowie das Unternehmensregister (EHUG) am 13.10.2006 zugestimmt hat, ist es zum 1.1.2007 in Kraft 
getreten. In der November-Ausgabe 2006 wurde über die wichtigsten Änderungen bereits berichtet.  
Das Gesetz wirkt sich auch auf Geschäftsbriefe im E-Mail-Verkehr aus. So müssen ab dem 1.1.2007 
auf allen Geschäftsbriefen gleichviel in welcher Form (z. B. E-Mails), die an einen bestimmten Emp-
fänger gerichtet werden, die Rechtsform und der Sitz der Gesellschaft, das Registergericht des Sitzes 
der Gesellschaft und die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, 
sowie alle Geschäftsführer bzw. Vorstände und Aufsichtsrat mit dem Firmennamen und mindestens 
einem ausgeschriebenen Vornamen angegeben werden. 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 1.1.2002 - 30.6.2002 =  2,57 % 
 1.7.2002 - 31.12.2002 =  2,47 % 
 1.1.2003 - 30.6.2003 =  1,97 % 
 1.7.2003 - 31.12.2003 =  1,22 % 
 1.1.2004 - 30.6.2004 =  1,14 % 
 1.7.2004 - 31.12.2004 =  1,13 % 
 1.1.2005 - 30.6.2005 = 1,21 % 
 1.7.2005 - 31.12.2005 = 1,17 % 
 1.1.2006 - 30.6.2006 = 1,37 % 
 1.7.2006 - 31.12.2006 = 1,95 % 
   ab 1.1.2007 =  2,70 % 
 

-  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2000 = 100) 

2006: 
Dezember = 111,1; November = 110,2; Oktober = 110,3;  
September = 110,2; August = 110,6; Juli = 110,7; Juni 110,3; Mai = 110,1; 
April = 109,9; März = 109,5; Februar = 109,5;  
Januar = 109,1 
2005:  
Dezember = 109,6; November = 108,6; Oktober = 109,1; 
September = 109,1; August = 108,7; Juli = 108,6; Juni = 108,1; Mai = 108,0; 
April = 107,7;März = 107,6, Februar = 107,3; Januar = 106,9 
2004:  
Dezember = 107,3; November = 106,2; Oktober = 106,6;  
September = 106,4; August = 106,7; Juli 106,5; Juni = 106,2; Mai = 106,2; 
April = 106,0; März = 105,7; Februar = 105,4; Januar = 105,2 

  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


